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A. Problem und Ziel

Auf der Grundlage der Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des Ra-
tes vom 24. November 2010 Uber Industrieemissionen (ABI. L 334 vom 17.12.2010, S. 17,
Industrieemissionsrichtlinie) werden Durchfiihrungsbeschliisse der Europaischen Kom-
mission Uber Schlussfolgerungen zu den besten verfligbaren Techniken (BVT-
Schlussfolgerungen) fir verschiedene Branchen im Amtsblatt der Europaischen Union
(EU) veréffentlicht. Die darin enthaltenen Anforderungen, sind in allen Mitgliedstaaten der
EU verbindlich umzusetzen. Damit wird innerhalb der EU ein gleichwertiger Umweltstan-
dard eingefuhrt und Wettbewerbsverzerrungen werden verhindert.

Am 9. Dezember 2020 wurde der Durchfiihrungsbeschluss Gber BVT-Schlussfolgerungen
in Bezug auf die Behandlung von Oberflachen unter Verwendung von organischen Lo-
sungsmitteln, einschliellich der Konservierung von Holz und Holzerzeugnissen mit Che-
mikalien' im Amtsblatt der EU veroffentlicht. Der Durchfiihrungsbeschluss legt EU-weit
einheitlich den Stand der Technik fir die betreffenden Anlagenarten fest, insbesondere
indem Begrenzungen der Emissionskonzentrationen fur die jeweils relevanten Schadstof-
fe, zum Beispiel fur Gesamtkohlenstoff und Stickstoffoxide, festgelegt werden. Gleichzei-
tig wird die jahrliche Uberwachung der Anlagen gefordert.

Die aus dem Durchfuhrungsbeschluss (EU) 2020/2009 hervorgehenden Anforderungen
sind von bestehenden Anlagen vier Jahre nach Verdffentlichung des Durchfiihrungsbe-
schlusses im Amtsblatt der EU einzuhalten. Ein Teil der in dem Durchflihrungsbeschluss
(EU) 2020/2009 enthaltenen Anforderungen, die den Regelungsbereich des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes betreffen, ist national bereits durch die Technische Anleitung
zur Reinhaltung der Luft und die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm umge-
setzt. Fir eine vollstandige Umsetzung der in dem Durchfihrungsbeschluss (EU)
2020/2009 enthaltenen Anforderungen, die den Regelungsbereich des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes betreffen, sind die vorliegende Allgemeine Verwaltungsvor-

! Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2020/2009 der Kommission vom 22. Juni 2020 tber Schlussfolgerungen zu
den besten verfligharen Techniken (BVT) gemé&R der Richtlinie 2010/75/EU des Europdischen Parlaments
und des Rates uber Industrieemissionen in Bezug auf die Behandlung von Oberflachen unter VVerwendung
von organischen Ldsungsmitteln, einschlieBlich der Konservierung von Holz und Holzerzeugnissen mit
Chemikalien (ABI. L 414 vom 9.12.2020, S. 19).
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schrift sowie zwischenzeitlich bereits erfolgte Anderungen der Verordnung zur Begren-
zung der Emissionen fllichtiger organischer Verbindungen bei der Verwendung organi-
scher Lésungsmittel in bestimmten Anlagen (31. BImSchV) erforderlich.

B. Losung

Erlass der vorliegenden Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV).

Mit der vorliegenden AVV erfolgt die Umsetzung der Inhalte des Durchfuhrungsbeschlus-
ses (EU) 2020/2009 fur die Anlagen bzw. Emissionen, fir die der Anwendungsbereich der
31. BImSchV nicht berthrt ist.

C. Alternativen

Eine andere Moglichkeit der Umsetzung des Durchflihrungsbeschlusses (EU) 2020/2009
besteht in seiner unmittelbaren Anwendung durch die fiir die Genehmigung und Uberwa-
chung zustandigen Behorden der Lander. In diesem Fall wirde die Bundesregierung auf
die den Mitgliedstaaten in Artikel 6 und Artikel 17 der Richtlinie 2010/75/EU eingeraumte
Option zur nationalen Umsetzung Uber allgemein bindende Vorschriften, wie sie der vor-
liegende Entwurf der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift vorsieht, verzichten. Auch eine
solche Umsetzung der Vorgaben des Unionsrechts wiirde eine Anderung des nationalen
Vollzugs der durch den Durchfihrungsbeschluss erfassten Regelungen erfordern. Der
Verwaltungsaufwand ware aber deutlich héher und ein bundeseinheitlicher Vollzug nicht
gewahrleistet.

D. Haushaltsangaben ohne Erfullungsaufwand

Keine.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fur Birgerinnen und Biirger

Fir Burgerinnen und Birger entsteht kein zusatzlicher Erflllungsaufwand.
E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Fur die Wirtschaft entsteht durch die vorliegende AVV kein europarechtlich vorgegebener
einmaliger Erfullungsaufwand und eine Veranderung des jahrlichen Erfullungsaufwands
von etwa 820.000 Euro durch zusatzliche Messverpflichtungen; davon rund 27.000 Euro
an Informations- und Blrokratiekosten.

Es werden keine Regelungen getroffen, die Uber die europaischen Vorgaben hinausge-
hen. Die ,One in, one out‘-Regel findet daher keine Anwendung.

E.3 Erfullungsaufwand fur die Verwaltung

Fir die Verwaltung der Lander entsteht durch Anpassung von Genehmigungsbescheiden
ein einmaliger Erfullungsaufwand in Hohe von 268.000 Euro sowie ein zusatzlicher jahrli-
cher Erflllungsaufwand in Héhe von 134.000 Euro fir die Uberprifung von Messberich-
ten.

Auf Ebene des Bundes entsteht kein Erfullungsaufwand.
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F. Weitere Kosten

Auswirkungen auf Einzelpreise, das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Bundesrepublik Deutschland Berlin, 8. Mai 2024
Der Bundeskanzler

An die

Présidentin des Bundesrates
Frau Ministerprasidentin
Manuela Schwesig

Sehr geehrte Frau Présidentin,

hiermit tbersende ich die von der Bundesregierung beschlossene

Allgemeine Verwaltungsvorschrift fur Anlagen zur Oberflachenbehandlung
unter Verwendung organischer Losungsmittel und der Konservierung von Holz
und Holzerzeugnissen mit Chemikalien (Oberflachenbehandlungs-VwV)

mit Begriindung und Vorblatt.
Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 84 Absatz 2
des Grundgesetzes herbeizufuhren.

Federfiihrend ist das Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicher-
heit und Verbraucherschutz.

Mit freundlichen GriiRen
Olaf Scholz
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Allgemeine Verwaltungsvorschrift fiir Anlagen zur Oberflaichenbehandlung
unter Verwendung organischer Losungsmittel und der Konservierung von Holz

und Holzerzeugnissen mit Chemikalien?

(Oberflachenbehandlungs-VwV)

Vom ....

Auf Grund des Artikels 84 Absatz 2 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 48 Absatz 1 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013
(BGBI. I S. 1274), von denen § 48 Absatz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zuletzt
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. November 2016 (BGBI. | S. 2749) geandert worden ist,
erlasst die Bundesregierung nach Anhdrung der beteiligten Kreise gemal § 51 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes folgende Allgemeine Verwaltungsvorschrift:
A. Allgemeines

I.  Anwendungsbereich

Diese Allgemeine Verwaltungsvorschrift gilt fur:

1. Anlagen der Nummer 5.1 des Anhangs 1 der Verordnung Uber genehmigungsbedurftige
Anlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBI. | S. 1440), die
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBI. | S. 1799) geandert

worden ist und

2. Anlagen der Nummer 5.3 des Anhangs 1 der Verordnung Uber genehmigungsbedurftige

Anlagen.
ll. Begriffsbestimmungen

Es gelten die Begriffsbestimmungen der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft.

2 Diese Allgemeine Verwaltungsvorschrift dient der Umsetzung des Durchfiihrungsbeschlusses (EU)
2020/2009 der Kommission vom 22. Juni 2020 Uber Schlussfolgerungen zu den besten verfigbaren
Techniken (BVT) gemal der Richtlinie 2010/75/EU des Européischen Parlaments und des Rates tber
Industrieemissionen in Bezug auf die Behandlung von Oberflachen unter Verwendung von organischen
Lésungsmitteln, einschlieBlich der Konservierung von Holz und Holzerzeugnissen mit Chemikalien (ABI.
L 414 vom 9.12.2020, S. 19).
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B. Besondere Regelungen fiir Anlagen der Nummer 5.3 des Anhangs 1 der Verordnung

tiber genehmigungsbediirftige Anlagen

Es gelten die Anforderungen der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft. Ergénzend
hierzu gelten die nachfolgenden Anforderungen. Sie sind in Bezug auf die Regelungen zur
Konkurrenz unterschiedlicher Anforderungen den Anforderungen nach Nummer 5.4 der

Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft gleichgestelit.

5.4.5.3: Anlagen der Nummer 5.3 des Anhangs 1 der Verordnung iiber

genehmigungsbediirftige Anlagen: Anlagen zur Konservierung von Holz
BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Bei Anlagen zur Konservierung von Holz und Holzerzeugnissen mit wasserbasierten
Holzschutzmitteln sind Spritzprozesse einzuhausen. Overspray ist aufzufangen und

wiederzuverwenden.

C. Besondere Regelungen fiir Anlagen der Nummer 5.1 des Anhangs 1 der Verordnung

tiber genehmigungsbediirftige Anlagen

Die Nummern 5.4.5.1 und 5.4.5.1.3 der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft sind
in der folgenden Fassung anzuwenden. Sie sind in Bezug auf Regelungen zur Konkurrenz
unterschiedlicher Anforderungen den Anforderungen nach Nummer 5.4 der Technischen
Anleitung zur Reinhaltung der Luft gleichgestellt. Die Gbrigen Anforderungen der Technischen

Anleitung zur Reinhaltung der Luft bleiben unberihrt.

5.4.5.1: Anlagen der Nummer 5.1 des Anhangs 1 der Verordnung tiber
genehmigungsbediirftige Anlagen: Anlagen zur Behandlung von Oberflachen von
Stoffen, Gegenstianden oder Erzeugnissen einschlieBlich der zugehérigen

Trocknungsanlagen unter Verwendung von organischen Lésungsmitteln
BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN

Das Verarbeiten (Bereitstellen, Zubereiten, Auftragen, Trocknen) von Materialien mit fliichtigen

organischen Lésungsmitteln im Freien soll vermieden werden.

Bei der Festlegung von Anforderungen an die Einsparung und effiziente Nutzung von Energie
kommen neben den in Nummer 5.2.11.2 der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft

genannten MalRhahmen insbesondere die folgenden MaRnahmen in Betracht:
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a) Rohgase aus einer Spritzkabine sollen in Verbindung mit einer effizienten Overspray-
Abscheidung in die Spritzkabine zurtickgefihrt werden (Umluftbetrieb);
b) bei groRvolumigen Trocknern von  Spritzbeschichtungsanlagen ist der

Warmluftkreislauf mithilfe eines Luftverwirblers zu optimieren.
GESAMTSTAUB

Die staubférmigen Emissionen im Abgas (Lackpartikel) dirfen den Massenstrom 15 g/h oder

die Massenkonzentration 3 mg/m? nicht iberschreiten.

Die staubférmigen Emissionen im Abgas von Anlagen zum Lackieren von Flugzeugen

(Lackpartikel) diirfen die Massenkonzentration 1 mg/m? nicht iberschreiten.

Abweichend gilt fir Anlagen, die in Spalte d der Tabelle des Anhangs 1 der Verordnung tber

genehmigungsbedurftige Anlagen mit E gekennzeichnet sind:

- die staubférmigen Emissionen im Abgas von Verfahren mit Overspraybildung dirfen

die Massenkonzentration 3 mg/m? nicht Uberschreiten;

- die staubférmigen Emissionen im Abgas aus der Aufbereitung (z. B. Schleifen,
Strahlen) und der Beschichtung von Anlagen zum Lackieren von Flugzeugen dirfen

die Massenkonzentration 1 mg/m? nicht Uberschreiten;

- die staubférmigen Emissionen im Abgas aus der Aufbereitung und der Beschichtung
von Anlagen zur Beschichtung von Holzoberflachen dirfen die Massenkonzentration

3 mg/m? nicht UGberschreiten.
MESSUNG UND UBERWACHUNG

Bei Anlagen zur Beschichtung von Flugzeugen mit Uberwiegend veranderlichen
Betriebsbedingungen soll bei Einzelmessungen der Emissionen von Stoffen nach Nummer
5.2.5 der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft die Dauer der Mittelungszeit der

Chargendauer entsprechen, jedoch 24 Stunden nicht Uberschreiten.

Bei Anlagen, die in Spalte d der Tabelle des Anhangs 1 der Verordnung Uber
genehmigungsbedurftige Anlagen mit E gekennzeichnet sind, gilt Nummer 5.3.2 der

Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft mit folgenden Mal3gaben:

- im Abgas von Verfahren mit Overspraybildung (wie Spritzauftrag) sollen
wiederkehrende Messungen flir Gesamtstaub mindestens einmal jahrlich gefordert
werden, abweichend davon sollen bei Flugzeuglackierungen sowie Beschichtungen
von Holzoberflachen wiederkehrende Messungen fir Gesamtstaub im Abgas aus der
Aufbereitung (z. B. Schleifen, Strahlen) und der Beschichtung mindestens einmal

jahrlich gefordert werden;
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- im Abgas von thermischen oder katalytischen Nachverbrennungseinrichtungen sollen
wiederkehrende Messungen fir Kohlenmonoxid und Stickstoffoxide mindestens
einmal jahrlich gefordert werden; bei einem Massenstrom von weniger als 0,1 kg/h
organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff, ausgenommen staubférmige
organische Stoffe, kann diese Uberwachung auf einmal alle drei Jahre reduziert

werden.

HINWEIS

Fur die zuvor genannten Anlagen sind ebenfalls die Vorgaben der Verordnung zur Begrenzung
der Emissionen flichtiger organischer Verbindungen bei der Verwendung organischer
Lésungsmittel in bestimmten Anlagen zu beachten, sofern deren Anwendungsbereich eréffnet

ist.

5.4.5.1.3: Anlagen der Nummer 5.1. des Anhangs 1 der Verordnung liber
genehmigungsbediirftige Anlagen: Anlagen zum Isolieren von Drahten unter

Verwendung von phenol- und kresolhaltigen Drahtlacken
SONDERREGELUNG
Die nachstehende Sonderregelung gilt fir Anlagen,

1. fur die am 1. Oktober 2002

a) eine Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb nach § 6 oder § 16 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder eine Zulassung vorzeitigen
Beginns nach § 8a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erteilt war und
in dieser Zulassung Anforderungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 des

Bundes-Immissionsschutzgesetzes festgelegt sind;

b) eine Teilgenehmigung nach § 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
oder ein Vorbescheid nach § 9 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
erteilt war, soweit darin Anforderungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 oder

2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes festgelegt sind, oder

2. die nach § 67 Absatz 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes anzuzeigen sind oder
die entweder nach § 67a Absatz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder vor
Inkrafttreten des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nach § 16 Absatz 4 der

Gewerbeordnung in der am 31. Marz 1974 geltenden Fassung anzuzeigen waren.

KOHLENMONOXID
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Nummer 5.2.4 der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft gilt mit der MaRgabe, dass
fur die Emissionen an Kohlenmonoxid im Abgas die Massenkonzentration 0,50 g/m? nicht
Uberschritten werden darf; die Maoglichkeiten, die Emissionen an Kohlenmonoxid durch
primarseitige MalRnahmen oder durch andere dem Stand der Technik entsprechende

MalRnahmen weiter zu vermindern, sind auszuschopfen.

D. Sanierungsfristen

Bestehende Anlagen nach Abschnitt B und C,

1. fur die am ... [einsetzen: Datum des Inkraftiretens dieser Allgemeinen

Verwaltungsvorschrift]

a) eine Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb nach § 6 oder § 16 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder eine Zulassung vorzeitigen
Beginns nach § 8a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erteilt war und
in dieser Zulassung Anforderungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 oder 2
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes festgelegt sind;

b) eine Teilgenehmigung nach § 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
oder ein Vorbescheid nach § 9 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
erteilt war, soweit darin Anforderungen nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 oder
2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes festgelegt sind, oder

2. die nach § 67 Absatz 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes anzuzeigen sind oder
die entweder nach § 67a Absatz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder vor
Inkrafttreten des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nach § 16 Absatz 4 der

Gewerbeordnung in der am 31. Marz 1974 geltenden Fassung anzuzeigen waren,

sollen die Anforderungen der vorliegenden Allgemeinen Verwaltungsvorschrift ab dem 9.
Dezember 2024 einhalten, sofern sie in Spalte d der Tabelle des Anhangs 1 der Verordnung
Uber genehmigungsbedirftige Anlagen mit dem Buchstaben E gekennzeichnet sind und
soweit die Anforderungen der vorliegenden Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Gber die in der
Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft in der Fassung vom 18. August 2021
konkretisierten Anforderungen hinausgehen.

Anlagen, die in Spalte d der Tabelle des Anhangs 1 der Verordnung uber
genehmigungsbeduirftige Anlagen nicht mit E gekennzeichnet sind, sollen die Anforderungen
der vorliegenden Allgemeinen Verwaltungsvorschrift ab dem ... [einsetzen: Angaben des
Tages und Monats des Inkrafttretens dieser Allgemeinen Verwaltungsvorschrift sowie der

Jahreszahl des fiinften auf das Inkrafttreten folgenden Jahres] einhalten, soweit die
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Anforderungen der vorliegenden Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Gber die in der
Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft in der Fassung vom 18. August 2021

konkretisierten Anforderungen hinausgehen.

Im Ubrigen gelten die Regelungen zu Altanlagen und Sanierungsfristen der Technischen
Anleitung zur Reinhaltung der Luft.

E. Inkrafttreten

Diese Allgemeine Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Veréffentlichung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den

DER BUNDESKANZLER

DIE BUNDESMINISTERIN FUR UMWELT, NATURSCHUTZ, NUKLEARE
SICHERHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ
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Begriindung

Allgemeine Verwaltungsvorschrift fiir Anlagen zur Oberflaichenbehandlung
unter Verwendung organischer Losungsmittel und der Konservierung von Holz

und Holzerzeugnissen mit Chemikalien

(Oberflachenbehandlungs-VwV)

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Auf der Grundlage der Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 24. November 2010 Uber Industrieemissionen (ABI. L 334 vom 17.12.2010, S. 17,
Industrieemissionsrichtlinie) werden Durchfliihrungsbeschlisse der Europaischen Kommission
Uber Schlussfolgerungen zu den besten verfiigbaren Techniken (BVT-Schlussfolgerungen) fir
verschiedene Branchen im Amtsblatt der Européaischen Union (EU) veréffentlicht. Die darin
enthaltenen Anforderungen an die Emissionen von Schadstoffen, sind in allen Mitgliedstaaten
der EU verbindlich umzusetzen. Damit wird innerhalb der EU ein gleichwertiger

Umweltstandard eingefiihrt und Wettbewerbsverzerrungen werden verhindert.

Am 9. Dezember 2020 wurde der Durchfiihrungsbeschluss Gber BVT-Schlussfolgerungen in
Bezug auf die Behandlung von Oberflaichen unter Verwendung von organischen
Lésungsmitteln, einschlieBlich der Konservierung von Holz und Holzerzeugnissen mit
Chemikalien® im  Amtsblatt der  Européischen Union  verdffentlicht. Der
Durchfiihrungsbeschluss legt europaweit einheitlich den Stand der Technik fir die
betreffenden Anlagenarten fest, insbesondere indem konkrete Emissionsbegrenzungen fiir die
jeweils relevanten Schadstoffe, zum Beispiel fir Gesamtkohlenstoff und Stickstoffoxide,

festgelegt werden. Gleichzeitig wird eine engmaschige Uberwachung der Anlagen gefordert.

Die aus dem Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2020/2009 hervorgehenden Anforderungen sind
von bestehenden Anlagen vier Jahre nach Veréffentlichung des Durchfiihrungsbeschlusses
im Amtsblatt der EU einzuhalten. Ein Teil der in dem Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2020/2009

enthaltenen Anforderungen, die den Regelungsbereich des Bundes-

3 Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2020/2009 der Kommission vom 22. Juni 2020 (ber
Schlussfolgerungen zu den besten verfligbaren Techniken (BVT) gemaR der Richtlinie 2010/75/EU des
Européischen Parlaments und des Rates Uber Industrieemissionen in Bezug auf die Behandlung von
Oberflachen unter Verwendung von organischen Losungsmitteln, einschlief3lich der Konservierung von
Holz und Holzerzeugnissen mit Chemikalien (ABI. L 414 vom 9.12.2020, S. 19).
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Immissionsschutzgesetzes betreffen, ist national bereits durch die Technische Anleitung zur
Reinhaltung der Luft und die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm umgesetzt. Fur
eine vollstandige Umsetzung der in dem Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2020/2009
enthaltenen Anforderungen, die den Regelungsbereich des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes betreffen, sind die vorliegende Allgemeine Verwaltungsvorschrift
sowie zwischenzeitlich bereits erfolgte Anderungen der Verordnung zur Begrenzung der
Emissionen fliichtiger organischer Verbindungen bei der Anwendung organischer

Lésungsmittel in bestimmten Anlagen (31. BImSchV)) erforderlich.

Il. Wesentlicher Inhalt der AVV

Die vorliegende AVV setzt den Stand der Technik fur Anlagen fir die Behandlung von
Oberflachen unter Verwendung von organischen Losungsmitteln, einschlieRlich der
Konservierung von Holz und Holzerzeugnissen mit Chemikalien, um, der sich aus dem Inhalt
des Durchfihrungsbeschlusses (EU) 2020/2009 ergibt. Die vorliegende AVV erganzt die
entsprechenden Anforderungen der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft und
konkretisiert damit den fortentwickelten Stand der Technik. Die Anforderungen an
Beschichtungsanlagen der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft werden aufgrund
des Durchfiihrungsbeschlusses (EV) 2020/2009 hinsichtlich veranderter
Uberwachungsanforderungen sowie baulichen und betrieblichen Anforderungen angepasst.
Die vorliegende AVV tragt damit zu einem besseren Umweltniveau bei. Samtliche weiteren
sich aus dem Inhalt des Durchfihrungsbeschlusses (EU) 2020/2009 ergebenden
Emissionsanforderungen bezuglich luftseitiger Emissionen von Beschichtungsanlagen sind in
der novellierten Verordnung zur Begrenzung der Emissionen fllchtiger organischer
Verbindungen bei der Verwendung organischer Losungsmittel in bestimmten Anlagen (31.

BImSchV) umgesetzt.

Il. Alternativen

Eine andere Mdglichkeit der Umsetzung des Durchfihrungsbeschlusses (EU) 2020/2009
besteht in seiner unmittelbaren Anwendung durch die fiir die Genehmigung und Uberwachung
zustandigen Behdrden der Lander. In diesem Fall wirde die Bundesregierung auf die den
Mitgliedstaaten in Artikel 6 und Artikel 17 der Richtlinie 2010/75/EU eingeraumte Option zur
nationalen Umsetzung Uber allgemein bindende Vorschriften, wie sie der vorliegende Entwurf
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift vorsieht, verzichten. Auch eine solche Umsetzung der
Vorgaben des Unionsrechts wiirde eine Anderung des nationalen Vollzugs der durch den
Durchfiihrungsbeschluss erfassten Regelungen erfordern. Der Verwaltungsaufwand ware

aber deutlich héher und ein bundeseinheitlicher Vollzug nicht gewahrleistet.
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IV. Regelungskompetenz

Die Regelungskompetenz fir die vorliegende Allgemeine Verwaltungsvorschrift beruht auf
Artikel 84 Absatz 2 des Grundgesetzes in Verbindung mit § 48 Absatz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. |
S. 1274), von denen § 48 Absatz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 30. November 2016 (BGBI. | S. 2749) geandert worden ist.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und voélkerrechtlichen

Vertragen
Durch die vorliegende AVV wird der Durchfuhrungsbeschluss (EU) 2020/2009 im Hinblick auf

die in der dieser AVV adressierten Anlagenarten in nationales Recht umgesetzt. Die
vorliegende AVV ist mit dem Recht der Europaischen Union und den vélkerrechtlichen

Vertragen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

VI. Regelungsfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Eine Vereinfachung oder Aufhebung von Regelungen ist nicht Gegenstand des Erlasses der

vorliegenden AVV
2. Nachhaltigkeitsaspekte

Diese Allgemeine Verwaltungsvorschrift entspricht den Leitgedanken der Bundesregierung zur
nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der
Umsetzung der Agenda 2030 fir nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen dient.
Langfristig tragt die Allgemeine Verwaltungsvorschrift insbesondere dazu bei, im Bereich der
Oberflachenbehandlung unter Verwendung organischer Lésungsmittel und der Konservierung
von Holz und Holzerzeugnissen mit Chemikalien die Ressourceneffizienz zu steigern und die
Emission von Luftschadstoffen zu mindern. Nach Uberpriifung der Indikatoren und Prinzipien
fur nachhaltige Entwicklung erweist sich das Regelungsvorhaben als vereinbar mit der
deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und tragt insbesondere zur Erreichung der
Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) SDG 3 Gesundheit und
Wohlergehen, SDG 8 Menschenwilrdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, SDG 12

Nachhaltige/r Konsum und Produktion sowie SDG 13 Mallnahmen zum Klimaschutz bei.



Drucksache 215/24 -10 -

3. Haushaltsausgaben ohne Erfillungsaufwand
Es entstehen keine Haushaltsausgaben ohne Erflllungsaufwand.

4. Erfillungsaufwand

Gesamtergebnis

Durch die vorliegende AVV entsteht fur Blrgerinnen und Burger kein Erflllungsaufwand.

Fir die Wirtschaft entsteht durch die vorliegende AVV kein europarechtlich vorgegebener
einmaliger Erfullungsaufwand und eine Veranderung des jahrlichen Erflllungsaufwands von
etwa 820.000 Euro; davon rund 27.000 Euro p.a. Informations- und Blrokratiekosten. Fir die
Verwaltung der Lander entsteht ein einmaliger Erfillungsaufwand in H6he von 268.000 Euro

sowie ein zusatzlicher jahrlicher Erfiillungsaufwand in Héhe von 134.000 Euro.

Auf Ebene des Bundes entsteht kein Erfullungsaufwand.

Erfiillungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger

Fir Blrgerinnen und Birger entsteht kein zusatzlicher Erflllungsaufwand.

Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft

Die vorliegende AVV enthalt folgende Vorgaben, fur die zusatzlicher Erfullungsaufwand anfallt:

Erfiillungsaufwand zu B.: Besondere Regelungen fiir Anlagen der Nummer 5.3 des

Anhangs 1 der Verordnung liber genehmigungsbediirftige Anlagen

Der Abschnitt B enthalt keine Regelungen, durch die Erflllungsaufwand anfallt.

Die Regelungen in Abschnitt B betreffen lediglich Anlagen, die der Richtlinie 2010/75/EU Uber
Industrieemissionen  unterliegen und dienen der nationalen Umsetzung des
Durchfiihrungsbeschlusses (EU) 2020/2009.

Nach Auskunft der Lander bestehen in Deutschland keine Anlagen, welche Kreosot oder
I6sungsmittelbasierte Holzschutzmittel einsetzen und der Richtlinie 2010/75/EU Uber
Industrieemissionen unterliegen. Daher werden keine Anforderungen an diese Anlagen in
Abschnitt B aufgenommen und es entsteht kein Erfullungsaufwand. Nach den im
Umweltbundesamt vorliegenden Informationen werden derzeit vier Anlagen zur
Holzkonservierung mit Kreosot betrieben, die jedoch unterhalb der Kapazitatsschwelle der
Richtlinie 2010/75/EU Uber Industrieemissionen arbeiten.

Fir Anlagen, die wasserbasierte Holzschutzmittel in Spritzprozessen einsetzen, wird die
Einhausung sowie das Auffangen und Wiederverwenden von Overspray gefordert. Die
Anforderungen dienen der Umsetzung des Durchfiihrungsbeschlusses (EU) 2020/2009. Die

Einhausung von Spritzprozessen sowie das Auffangen und Wiederverwenden von Overspray
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wird in den Anlagen bereits entsprechend umgesetzt, so dass kein Erfillungsaufwand

entsteht.

Erfiillungsaufwand zu C.: Besondere Regelungen fiir Anlagen der Nummer 5.1 des

Anhangs 1 der Verordnung liber genehmigungsbediirftige Anlagen

Der Anwendungsbereich umfasst sowohl Anlagen nach der Richtlinie 2010/75/EU Uber
Industrieemissionen, wie auch die nicht europarechtlich geregelten immissionsschutzrechtlich
genehmigungsbedurftigen weiteren Anlagen. Wo aus Griinden der VerhaltnismaRigkeit
erforderlich und dann entsprechend angegeben, wurde die Geltung materieller Anforderungen
(insb. im Hinblick auf die Messung und Uberwachung) auf die europarechtlich geregelten
Anlagen eingeschrankt. In Deutschland sind aktuell 305 Anlagen genehmigt, die in Spalte d
der Tabelle des Anhangs 1 der Verordnung Uber genehmigungsbedlrftige Anlagen mit E
gekennzeichnet sind. Fur diese ergibt sich aus den Anforderungen der vorliegenden
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift durch die zusatzlichen Einzelmessungen von Staub, NOx,
und CO ein zusatzlicher jahrlicher Erfillungsaufwand von etwa 820.000 Euro; davon rund
27.000 Euro p.a. Informations- und Burokratiekosten. Diese setzen sich wie folgt zusammen:
Etwa 200 der 305 E-Anlagen betreiben eine thermische oder katalytische Abgasbehandlung,
sodass hier jahrlich wiederkehrende Kosten i.H.v. ca. 326.000 Euro fiir die Messung von CO
und NOy entstehen. Die jahrliche Staubmessung bei Verfahren mit Overspraybildung betrifft
ca. 130 Anlagen und verursacht somit wiederkehrende Kosten i.H.v. ca. 212.000 Euro.

Die bauliche Anforderung, Lackiertatigkeiten nicht im Freien durchzuflihren entspricht bereits

dem Stand der Technik, sodass kein zusatzlicher Erflllungsaufwand entsteht.

Erfullungsaufwand fir die Verwaltung

Fir den Bund entsteht durch diese AVV kein zusatzlicher Erfullungsaufwand.

Far die Verwaltung der Lander entsteht ein einmaliger Erfillungsaufwand in Héhe von 268.000
Euro fir die Anpassung der Genehmigungsbescheide und ein jahrlich wiederkehrender

Erfillungsaufwand in Héhe von 134.000 Euro fiir die Uberpriifung der Messberichte.

5. Weitere Kosten
Keine
6. Weitere Regelungsfolgen

Keine.
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VIl. Befristung; Evaluierung

Die vorliegende Allgemeine Verwaltungsvorschrift gilt unbefristet. Die europaischen Vorgaben
sehen keine Befristung vor. Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift wird flinf Jahre nach
Inkrafttreten auf ihre Wirksamkeit evaluiert. Die Evaluation wird auf zentrale Fragestellungen
hin konkretisiert. Dazu werden die Informationen der Vollzugsbehérden der Lander zu Art und
Anzahl von durch die Genehmigungsbehdrden im Einzelfall gewahrten Ausnahmen von den
Anforderungen, Grinde fir Ausnahmen und Befristungen abgefragt und qualitativ im Hinblick

auf die Erarbeitung von BVT-Schlussfolgerungen hin ausgewertet.

VIIl. One In One Out

Es werden keine Regelungen mit Erflllungsaufwand getroffen, die Uber die europaischen

Vorgaben hinausgehen. Die ,One in, one out“-Regel findet daher keine Anwendung.

IX. Beriicksichtigung der Belange mittelstandischer Unternehmen

Die Belange mittelstandischer Unternehmen in der Gesetzesfolgenabschatzung wurden mit
Hilfe des Leitfadens der Bundesregierung vom 29. September 2015 geprift. Soweit kleine oder
mittlere Unternehmen (KMU) durch die Regelung betroffen sind, so ist davon auszugehen,
dass die vorliegende AVV gerade flrr diese Betriebe zu mehr Rechtsklarheit und damit zu
Entlastungen flhrt. Dartiber hinaus werden an kleinere Anlagen vereinfachte Anforderungen
in Bezug auf die Uberwachung in Form geringerer Messhéaufigkeit und verlangerter

Ubergangsfristen gestellt. Hiervon profitieren insbesondere KMU.

X. Umstellungsaufwand

Méglichkeiten zur Begrenzung des Umstellungsaufwands wurden gemaR dem ,Konzept zur
Erhéhung der Transparenz Uber den Umstellungsaufwand fir die Wirtschaft und zu dessen
wirksamer und verhaltnismaRiger Begrenzung®“ des Staatssekretars-Ausschusses Bessere
Rechtsetzung und Biurokratieabbau vom 26. November 2019 geprift. Entsprechende
Moglichkeiten konnen im vorliegenden Fall nicht genutzt werden, weil EU-Recht der
Festlegung abweichender Fristen und abweichender materieller Regelungen entgegensteht.
Far die wenigen Anlagen, die von dieser Allgemeinen Verwaltungsvorschrift betroffen sind,
aber nicht der Industrieemissionsrichtlinie unterliegen, werden langere Umsetzungsfristen

festgelegt, um den Umstellungsaufwand zeitlich zu strecken.
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B. Besonderer Teil
Zu A. - Alilgemeines

Zu l. - Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich ergibt sich aus dem Durchflihrungsbeschluss (EU) 2020/2009.

Zu Il. - Begriffsbestimmungen

Es wird klargestellt, dass die Begriffsbestimmungen der Technischen Anleitung zur

Reinhaltung der Luft vom 18. August 2021 gelten.

Zu B. - Besondere Anforderungen an Anlagen der Nummer 5.3 des Anhangs 1 der

Verordnung iliber genehmigungsbediirftige Anlagen

Die Regelungen nach Abschnitt B betreffen lediglich Anlagen, die der Richtlinie 2010/75/EU
Uber Industrieemissionen unterliegen und dienen der nationalen Umsetzung des
Durchflihrungsbeschlusses (EU) 2020/2009.

Im Durchfiihrungsbeschluss (EU) 2020/2009 werden Anforderungen an die Holzkonservierung
mit Kreosot, mit I6ésungsmittelbasierten Holzschutzmitteln und mit wasserbasierten
Holzschutzmitteln gestellt, sofern die Produktionskapazitat bei mehr als 75 m? pro Tag liegt
und die Holzkonservierung nicht ausschlieRlich der Blaueschutzbehandlung dient.

Nach Auskunft der Lander bestehen in Deutschland keine Anlagen, welche Kreosot einsetzen
und der Richtlinie 2010/75/EU uber Industrieemissionen unterliegen. Nach Informationen des
Umweltbundesamtes werden lediglich vier Anlagen betrieben, die Kreosot zur
Holzkonservierung einsetzen, jedoch unterhalb der Kapazitatsschwelle von 75 m?® pro Tag
arbeiten. Diese vier Anlagen fallen daher nicht in den Anwendungsbereich des
Durchfiihrungsbeschlusses (EU) 2020/2009.

Nach Auskunft der Lander besteht ebenfalls keine Anlage in Deutschland, welche
I6sungsmittelbasierte Holzschutzmittel einsetzt und der Richtlinie 2010/75/EU Gber
Industrieemissionen unterliegt.

Da in Deutschland keine Anlagen bestehen, die Kreosot oder |dsungsmittelbasierte
Holzschutzmittel einsetzen und in den Anwendungsbereich des Durchfliihrungsbeschlusses
(EU) 2020/2009 fallen, werden die Anforderung fir diese Anlagentypen nicht in die
Regelungen nach Abschnitt B ibernommen.

Die Anforderungen des Abschnitt B betreffen nur Anlagen zur Holzkonservierung mit

wasserbasierten Holzschutzmitteln.
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Die BVT 1 zur Einfihrung eines Umweltmanagementsystems wird durch die vorliegende
Allgemeine Verwaltungsvorschrift nicht umgesetzt, da diese branchenubergreifend in

nationales Recht umgesetzt werden sollen.

Zu Bauliche und betriebliche Anforderungen

Die Anforderungen dienen der Umsetzung der BVT Schussfolgerung 37 (Anforderungen flr
Spritzprozesse) des Durchfihrungsbeschlusses (EU) 2020/2009. Fir Anlagen, die
wasserbasierte Holzschutzmittel in Spritzprozessen einsetzen, wird die Einhausung sowie das
Auffangen und Wiederverwenden von Overspray gefordert. Diese Anforderungen werden in

der Branche bereits umgesetzt.

Zu C. - Besondere Regelungen fiir Anlagen der Nummer 5.1 des Anhangs 1 der

Verordnung iliber genehmigungsbediirftige Anlagen

Die Anforderungen des Abschnitt C gelten in der vorliegenden Fassung und ersetzen die
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft in den jeweiligen Abschnitten. Aus Grinden
der Klarheit wurde der bestehende Abschnitt der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der
Luft Nummer 5.4.5.1.3 inhaltlich unverandert idbernommen. Die Betrieblichen Anforderungen
des Teil C gelten fir Anlagen die dem Durchflihrungsbeschluss 2020/2009 unterliegen und fur

andere genehmigungsbedurftige Anlagen.

BVT 1 sowie die Zeilen a und b der BVT-Schlussfolgerung 19 des Durchfliihrungsbeschlusses
(EU) 2020/2009 werden durch die vorliegende Allgemeine Verwaltungsvorschrift nicht
umgesetzt, da diese branchenilbergreifend in nationales Recht umgesetzt werden sollen.
Ebenso nicht Gegenstand dieser AVV sind die BVT-assoziierten Umweltleistungswerte flr
spezifischen Energieverbrauch (BVT-Schlussfolgerung 19, Tabelle 3). Es wird davon
ausgegangen, dass die Umweltleistungswerte in der Ausrichtung des zu implementierenden

Umweltmanagementsystems beriicksichtigt werden

Zu Bauliche und betriebliche Anforderungen

Die Anforderung, Lackiertatigkeiten moglichst nicht im Freien durchzuflihren, dient der
Verringerung diffuser VOC-Emissionen.

Weiterhin dienen die baulichen und betrieblichen Anforderungen der Umsetzung der Zeilen g
und h der BVT-Schlussfolgerung 19 des Durchfihrungsbeschlusses (EU) 2020/2009. Die
Zeilen c bis f der BVT-Schlussfolgerung sind bereits durch die Anforderungen der Nummer
5.2.11.2 der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft vom 18. August 2021 umgesetzt.
Die Anwendbarkeit der Ruckfuhrung von Spritzkabinenrohgasen kann aus Grinden der

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes eingeschrankt sein.
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Punkt b) der baulichen und betrieblichen Anforderungen der Nummer 5.4.5.1 der vorliegenden
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift betrifft Trockner. In den BVT-Schlussfolgerungen werden
die Begriffe Trockner und Hartungskabinen synonym verwendet, somit sind Hartungskabinen
miteingeschlossen. Als grofdvolumig werden Trockner im Regelfall ab einem Volumen von
circa 200 m® angesehen. Bei Strahlungstrocknern, sowie bei kombinierten Strahl- und
Beschichtungskabinen mit integrierter Trocknung ist der Einsatz von Luftverwirblern technisch

nicht sinnvoll.

Zu Gesamtstaub

Far Anlagen, die der Richtlinie 2010/75/EU Uber Industrieemissionen unterliegen, entfallt die
Wahlmdglichkeit zwischen Einhaltung von Massenkonzentration oder Massenstrom, da die
BVT-Schlussfolgerung 18 des Durchflihrungsbeschlusses (EU) 2020/2009 die Begrenzung
der Massenkonzentration vorschreibt. Zudem bezieht die BVT-Schlussfolgerung 18 bei der
Flugzeuglackierung und der Beschichtung von Holzoberflachen den Prozess der Aufbereitung

mit ein.

Die Anforderungen an Anlagen, die nicht unter die Richtlinie 2010/75/EU (ber
Industrieemissionen fallen, wurden inhaltlich unverandert aus der Technischen Anleitung zur

Reinhaltung der Luft Gbernommen.

Zu Messung und Uberwachung

Mit diesen Anforderungen wird die BVT-Schlussfolgerung 11 in Verbindung mit BVT-
Schlussfolgerung 17 und 18 des Durchfuhrungsbeschlusses (EU) 2020/2009 umgesetzt. In
der BVT-Schlussfolgerung 11 wird eine hdhere Mindestmesshaufigkeit bei wiederkehrenden
Messungen (einmal im Jahr) als allgemein in der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der
Luft (alle drei Jahre) gefordert. Bei der Flugzeuglackierung sowie bei der Beschichtung von
Holzoberflachen schlieRt BVT 11 die Aufbereitung der Oberflache mit ein, sodass die jahrliche
Messung auch das gefasste Abgas der Oberflachenvorbehandlung umfassen muss.

Der Absatz zur Mittelungszeit bei Einzelmessungen der Emissionen von Stoffen nach Nummer
5.2.5 der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft bei der Flugzeugbeschichtung ist
wortgleich zur Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft Gbernommen worden.

Die Sonderregelung flir Anlagen der Nummer 5.1.3 des Anhang 1 der Verordnung Uber
genehmigungsbedurftige Anlagen zum Isolieren von Drahten unter Verwendung von phenol-
oder kresolhaltigen Drahtlacken mit einem Verbrauch an organischen Ldsungsmitteln von
weniger als 150 Kilogramm je Stunde oder von weniger als 200 Tonnen je Jahr, wurde
inhaltlich unverandert aus der Nummer 5.4.5.1.3 der Technischen Anleitung zur Reinhaltung
der Luft Gbernommen. Dies dient der Zusammenfiihrung aller Anforderungen an Anlagen der

Nummer 5.1 des Anhang 1 der Verordnung lber genehmigungsbedirftige Anlagen, aus
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Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Bundes-Immissionsschutzgesetz in einer

Allgemeinen Verwaltungsvorschrift.

Zu D. - Sanierungsfristen

Die Sanierungsfrist der bestehenden Anlagen ist durch Artikel 21 Absatz 3 der Richtlinie
2010/75/EU uUber Industrieemissionen vorgegeben, der in § 52 Absatz 1 Satz 5 BImSchG
national umgesetzt wurde. Fur Anlagen, die nicht unter die Richtlinie 2010/75/EU Uber
Industrieemissionen fallen, wird die bewahrte allgemeine Sanierungsfrist der Technischen
Anleitung zur Reinhaltung der Luft von finf Jahren fur die Umsetzung der Anforderungen aus
dieser Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Ubertragen, sofern die Anforderungen dieser
Allgmeinen Verwaltungsvorschrift Gber die der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft
vom 18. August 2021 hinausgehen. Die Frist beginnt mit dem Inkrafttreten. Flir neue Anlagen
gelten die Vorgaben dieser Allgemeinen Verwaltungsvorschrift unmittelbar ab dem

Inkrafttreten.

Zu E. - Inkrafttreten

Aufgrund der geringen Umsetzungszeit des Durchflihrungsbeschlusses (EU) 2020/2009 tritt

die vorliegende Allgemeine Verwaltungsvorschrift am Tag nach der Veréffentlichung in Kraft.



	0215-24-vor
	A. Problem und Ziel
	B. Lösung
	C. Alternativen
	D. Haushaltsangaben ohne Erfüllungsaufwand
	E. Erfüllungsaufwand
	E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
	E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

	E.3 Erfüllungsaufwand für die Verwaltung
	F. Weitere Kosten
	Federführend ist das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.

	215-24-text
	Leere Seite

